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Andere Sülle, die auch Sachenrecht behandeln, sind: 4, 5, 11 
Untergang anvertrauter Sahrnis, aber mehr schuldrechtlich ge­
faßt siehe Abschnitt 6. Schuldrecht. Sülle 6 und 8 Sahrnisver- 
folgung, Anefangsverfahren siehe Abschnitt Prozeß. Sülle 14 
unberechtigte Pfandnahme und 27 pfändungsrecht siehe Ab­
schnitt 8. Strafrecht.

k.

Erbrecht behandelt Zall 23.

Sall 23: Mönche und Nonnen haben kein Erbrecht. Wer 
in einen religiösen Grden eintrat und die Gelübde abgelegt hatte, 
erwarb damit besondere Rechte und Pflichten, hier kommt es 
allein auf das Armutsgelübde an. Ist dies abgelegt, so bedeutet 
es verzicht auf jedes persönliche Eigentum, das vermögen geht 
auf das Kloster über und nur für das Kloster kann der Mönch 
künftig vermögen erwerben, vas ist unbestritten nach kanonischem 
Recht und auch das römische kennt dies für Klostergeistliche?) 
varum hat die Kirche lange kämpfen müssen, denn nach deutschem 
Recht trat mit profeß völlige Vermögensunfähigkeit ein, und das 
Kloster konnte weder durch krsüitio bei der profeß noch später 
durch Erbfälle an den Religiösen irgend etwas erwerben?) Dies 
hängt mit den deutschrechtlichen Vorstellungen vom Wartrecht 
der Erben zusammen. Allmählich traten infolge der kirchlichen 
Bemühungen Milderungen ein, besonders in den Stadtrechten. 
So waren letztwillige Zuwendungen, Ansprüche auf Renten er­
laubt; z. T. war nur das Intestaterbrecht verlorengegangen und 
außerdem wurde der Verlust vielfach gemildert durch Ausstattung 
bei Klostereintritt?) viese Lage findet sich hier, den sonstigen 
Brünner Bestimmungen entsprechend, vie in ein Kloster Ein­
getretenen erben nach Profeß als Mönche und Nonnen, wie alle
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